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land-Pfalz haben das Wahlpflichtfach „Feuerwehr-

technische Grundausbildung“ im Lehrplan veran-

kert. Die Idee vorangetrieben hatte der Präsident 

des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz 

Otto Fürst (siehe auch schadenprisma 2 / 2011, Sei-

te 4 ff.).

Feuerwehrinteresse wecken
Der Wahlpflichtunterricht oder Pflichtwahlunter-

richt ermöglicht es den Schülern, die „Feuerwehr-

technische Grundausbildung“ nun ersatzweise für 

andere Lehrangebote zu belegen. Statt beispiels-

weise Technik und Naturwissenschaft oder Wirt-

schaft und Verwaltung stehen dann die für den

Einsatzdienst erforderlichen sozialen und techni-

schen Kompetenzen im Vordergrund.

Insgesamt 70  Stunden lang werden die 17-  bis 

20 - Jährigen in dem neuen Wahlpflichtfach unter-

richtet – praktisch und theoretisch. Die Schüler

sollen damit einen Einblick in einen bisher nicht

bekannten technischen Bereich erhalten. Sie sol-

len erkennen, dass der freiwillige Feuerwehrdienst 

richtig harte Arbeit ist, die die Helfer unentgeltlich 

leisten. In das Wahlpflichtfach integriert ist auch

ein 16-Stunden-Lehrgang „Erste Hilfe“, der zum Er-

werb des Führerscheines gebraucht wird. Die hier 

in der Schule ebenfalls vermittelten Fächer Physik, 

Chemie und Sport haben konkreten Praxisbezug!

Am Ende des Wahlpflichtfaches steht dann die

Prüfung. Als Feuerwehrfrauanwärterin oder Feuer-

wehrmannanwärter sind die Absolventen nun be-

reit zum Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr. Ein 

Beispiel, das sprichwörtlich Schule machen sollte. 

Ein Pilotprojekt, um die Nachwuchssorgen der 

Feuerwehren zu lindern. Bei den Jugendlichen in 

Rheinland-Pfalz ist das neue Unterrichtsangebot 

gut angekommen, sodass sich der eingeschlagene 

Weg als vielversprechend erweist. �

Gerhold Brill
Abteilung Risikoservice

SV SparkassenVersicherung
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IFS-Videos zu elektrischen Absperrventilen in Leitungswasserinstallationen zeigen: 

Der Aufwand beim Einbau ist nicht groß.

Das Thema Leitungswasserschäden wurde 

in der Zeitschrift „schadenprisma“ schon 

oft vorgestellt. Die Brisanz dieses Themas 

ist ungebrochen. Nicht nur, dass die Ver-

sicherer in Deutschland jedes Jahr rund 

zwei Milliarden Euro für Leitungswasser-

schäden zahlen. Auch jeder Betroffene 

weiß: Nicht alle Folgen lassen sich mit Geld 

ausgleichen.

Liebgewonnene Gegenstände können durch 

das austretende Wasser irreparabel ge-

schädigt sein. Notwendige Trocknungs-

maßnahmen können sich über Wochen 

hinziehen. In extremen Fällen können die 

Häuser in dieser Zeit nicht bewohnt wer-

den.

Absperrventile zur Prävention
Das Risiko ist relativ hoch, einen Leitungs-

wasserschaden zu erleiden. Statistisch ge-

sehen trifft es jeden Versicherungsnehmer 

einmal in 20 Jahren.

Nur wenigen ist bewusst, dass Trinkwas-

serleitungen nach 30 bis 50 Jahren ihre 

Grenznutzungsdauer erreicht haben. Was-

serrohrbrüche treten dann zwangsläufig 

und oft in schneller Folge auf.

Wer für eine Immobilie verantwortlich ist, 

sollte daher präventiv tätig werden. Denn 

auch wenn die Versicherungen den größ-

ten finanziellen Schaden abfangen, ver-

bleibt viel Ungemach beim Hauseigen-

tümer: Oft müssen Wände und Böden auf-

gerissen werden, Gebäudeteile können 

nicht benutzt werden oder Trocknungs-

geräte stehen wochenlang im Haus und 

verursachen eine permanente Geräusch-

belästigung.

Es gibt keine Patentlösung, Wasserschä-

den komplett zu verhindern. Aber es gibt 

einen wirkungsvollen Weg, die Folgeschä-

den deutlich zu mindern: Automatische 

Absperrventile können im Falle eines Rohr-

bruchs den ungewollten Wasseraustritt un-

terbinden.

Das IFS hat solche Absperrventile im scha-

denprisma in den Heften 2 / 2010, 3 / 2010 

und 4 / 2010 bereits vorgestellt. Seitens der 

Provinzial  Rheinland  Versicherungs  AG wur-

de in Heft 1 / 2011 zum Thema berichtet. 

Vom IFS wurde auch eine Messewand er-

stellt, auf der beispielhaft Absperrventile 

montiert sind, um deren Funktion demons-

trieren zu können. Presseinformationen 

des IFS fanden eine breite Resonanz und 

wurden 1.000-fach veröffentlicht.

www.schadenprisma.de

Videos auf: www.ifs-ev.org

So leicht geht es!
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Neue Videosequenzen
Nun hat das IFS verschiedene kurze Vi-

deos gedreht, die Funktion und Einbau

solcher Ventile zeigen. Hieraus wird deut-

lich: Der Einbau ist nicht kompliziert und 

muss auch nicht lange dauern. Die Vide-

os sind auf der Internetseite des IFS

www.ifs-ev.org veröffentlicht.

Auch über den YouTube-Kanal des IFS  

www.youtube.com / ifsev können die Vi-

deos aufgerufen werden. Schließlich hat 

das IFS eine DVD erstellen lassen, die in 

Kiel kostenlos angefordert werden kann.

All diese Aktivitäten dienen dem Ziel, ei-

nen neuen Standard in der Haustechnik zu 

setzen. Der Einbau von automatischen Ab-

sperrventilen, unmittelbar hinter dem Was-

serzähler, sollte in Zukunft selbstverständ-

lich sein. Dass das keine Utopie ist, zeigt 

ein Blick über die Grenzen: In Norwegen ist 

die Installation solcher Ventile bereits in der 

Bauordnung verankert.

Standardisierte
Schadenverhütung
Skandinavien war auch bei einem ande-

ren Schadenverhütungsthema Vorbild: bei 

der Verbreitung von Rauchmeldern. Lange 

bevor Rauchmelder in Deutschland in grö-

ßerem Umfang eingesetzt wurden, waren 

sie in Skandinavien schon Standard und in 

den Bauordnungen festgeschrieben. Heu-

te ist auch in Deutschland in den meis-

ten Landesbauordnungen der Einsatz von 

Rauchmeldern in Wohnräumen zwingend 

gefordert.

Jetzt setzen sich die öffentlichen Versiche-

rer stark für die Verbreitung derartiger Ab-

sperrventile ein. Das IFS als technisches 

Institut der öffentlichen Versicherer emp-

fiehlt, jede Leitungswasserinstallation mit 

einem solchen Ventil auszustatten. �

Dr. Rolf Voigtländer
Geschäftsführer des Instituts

für Schadenverhütung und
Schadenforschung der

öffentlichen Versicherer e. V., Kiel

www.schadenprisma.de

Die Videos sind auch über 
den YouTube-Kanal des 
IFS www.youtube.com /
ifsev abrufbar.
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Erst einige Wochen lag es zurück, dass 

die Erdgeschosswohnung eines neu

gebauten Mehrfamilienhauses bezogen 

wurde, als es zu einem umfangreichen 

Durchfeuchtungs- und Schimmelpilz-

schaden kam. Wegen eines Installati-

onsfehlers im Badezimmer war über ei-

nen längeren Zeitraum Leitungswasser 

in den Fußboden- und Wandaufbau ge-

langt.

Das IFS sollte das Schadenausmaß beur-

teilen und die notwendigen Sanierungs-

maßnahmen benennen. Bei Durchfeuch-

tungsschäden in Wohnungen ist es zumeist 

möglich, befallene Bereiche von nicht be-

fallenen ab- und damit den Sanierungsum-

fang einzugrenzen.

In diesem Fall allerdings gab es schlechte 

Nachrichten: Der Fußbodenaufbau war in 

der gesamten Wohnung betroffen. An drei 

Stellen hatte der Gutachter Kernbohrun-

gen gesetzt und Proben der Polystyrol-

dämmung entnommen. Das Ergebnis zeig-

te eine hohe Belastung der Dämmschicht 

über die gesamte Grundfläche. Daher muss-

te der Fußbodenaufbau bis zur Sohle zu-

rückgebaut werden.

Auch an den Wänden gab es ausgeprägte 

Schäden. Während der Gutachter an den 

massiven Außenwänden lediglich Durch-

feuchtungen in den unteren Bereichen 

feststellte, gab es an den Gipskartonwän-

den, die die Wohnräume voneinander 

trennten, deutlich sichtbaren Schimmel-

pilzbefall. Sie mussten geöffnet und min-

destens 30 cm über den befallenen Bereich 

hinaus zurückgebaut werden.

Folgenreicher Installationsfehler
in einer Neubauwohnung

Schimmelpilzbefall in den unteren 
Wandbereichen im Flur …

… und im Schlafzimmer
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Der Gutachter ordnete den Schaden der 

Kategorie 3 des „Schimmelpilz-Leitfadens“ 

des Umweltbundesamtes zu. Alle Sanie-

rungsarbeiten müssen in einem solchen 

Fall von erfahrenen Fachleuten durchge-

führt werden. Dabei gilt dem Personen- und 

Umweltschutz besondere Aufmerksamkeit. 

Während der gesamten Sanierungsphase 

war die Wohnung selbstverständlich nicht 

bewohnbar. Alle Einrichtungsgegenstände 

mussten zudem ausgelagert und gereinigt 

werden.

Dieser Schaden wäre durch die Installa-

tion eines automatischen Absperrventils 

mit Leckagedetektor in diesem Umfang 

vermeidbar gewesen. �
IFS Kiel

Nahaufnahme einer
befallenen Gipskartonwand

„Schäden wie dieser sind auf der Internetseite des IFS www.ifs-ev.org unter der Rubrik Infor-

mationsangebote / Schadenfälle Feuer bzw. Schadenfälle Technik veröffentlicht. Sie finden 

dort jeweils 30 Schadenfälle beschrieben, die regelmäßig aktualisiert werden.“




